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Ordentliche Hauptversammlung der Wacker Neuson SE, München, 

(virtuelle Hauptversammlung) 

 

am Mittwoch, den 26. Mai 2021, 

um 10:00 Uhr (MESZ) 

in der Preußenstraße 41, 80809 München 

 

 

Angaben zu den Rechten der Aktionäre  

 

Den Aktionären stehen in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung unter anderem die 
folgenden Rechte nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-
Ausführungsgesetz, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und § 1 Abs. 1 und Abs. 2 in 
Verbindung mit Abs. 8 Satz 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, 
Bundesgesetzblatt 2020 I Nr. 14, S. 569 ff., in der zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes zur 
weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung 
pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschaft-, Genossenschafts-, Vereins- und 
Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020, Bundesgesetzblatt 
2020 I Nr. 67, S. 3328 ff., geänderten Fassung; nachfolgend auch „COVID-19-G“) zu. 

1. Verlangen einer Ergänzung der Tagesordnung 

Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen einen anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von EUR 500.000 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 der SE-Verordnung in Verbindung mit 
§ 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer 
Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich. § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz 
entspricht dabei inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 AktG. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Wir bitten, 
entsprechende Verlangen an folgende Adresse zu übersenden: 

Wacker Neuson SE 
Der Vorstand 
c/o Investor Relations 
Preußenstraße 41 
80809 München 
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Der Antrag, mit dem die Ergänzung der Tagesordnung verlangt wird, muss der 
Gesellschaft spätestens bis zum 25. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Bekannt 
zu machende Ergänzungsverlangen werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, 
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 
Europäischen Union verbreiten. Sie werden den Aktionären außerdem unter der 
Internetadresse www.wackerneusongroup.com/hv zugänglich gemacht und gemäß § 125 
Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittelter, 
zulässiger Beschlussantrag wird in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als sei 
er in der Hauptversammlung nochmals gestellt worden, wenn der antragstellende Aktionär 
ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet und im Aktienregister der 
Gesellschaft eingetragen ist. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen der SE-Verordnung, des 
SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) und des Aktiengesetzes (AktG) lauten wie folgt: 

 

Art. 56 SE-Verordnung Ergänzung der Tagesordnung 

 

Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder 

mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern 

sein/ihr Anteil am gezeichneten Kapital mindestens 10 % beträgt. Die Verfahren und 

Fristen für diesen Antrag werden nach dem einzelstaatlichen Recht des Sitzstaats der 

SE oder, sofern solche Vorschriften nicht vorhanden sind, nach der Satzung der SE 

festgelegt. Die Satzung oder das Recht des Sitzstaats können unter denselben 

Voraussetzungen, wie sie für Aktiengesellschaften gelten, einen niedrigeren 

Prozentsatz vorsehen. 

 

§ 50 SEAG Einberufung und Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer 

Minderheit (Auszug) 

 

(2) Die Ergänzung der Tagesordnung für eine Hauptversammlung durch einen oder 

mehrere Punkte kann von einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, 

sofern sein oder ihr Anteil 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 

von 500.000 Euro erreicht. 
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§ 122 AktG Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen 

den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand 

zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung 

zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am 

Grundkapital knüpfen. […] 

 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 

des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, 

verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 

werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der 

Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 

30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen. […] 

 

§ 124 AktG Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur 

Beschlussfassung (Auszug) 

 

(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung 

oder andernfalls unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. 

§ 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 

Abs. 4a entsprechend. Bekanntmachung und Zuleitung haben dabei in gleicher 

Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen. […] 

 

2. Gegenvorschläge und Wahlvorschläge 

 
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie 
Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers/Konzernabschlussprüfers 
(Tagesordnungspunkt 5) gemäß § 127 AktG zu übersenden.  

Solche Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an eine der nachfolgend 
genannten Kontaktmöglichkeiten zu richten; anderweitig adressierte Anträge und 
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt: 

Wacker Neuson SE 
Hauptverwaltung 
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Investor Relations 
Preußenstraße 41 
80809 München 
oder Telefax:  +49 (0) 89 / 35402 298 
oder E-Mail:  ir@wackerneuson.com 

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des 
Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen. 

Rechtzeitig, also spätestens bis zum 11. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der 
vorgenannten Kontaktmöglichkeiten eingegangene und zugänglich zu machende 
Gegenanträge gegen einen Beschlussvorschlag zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt mit Begründung sowie Wahlvorschläge von Aktionären, werden 
unverzüglich nach ihrem Eingang einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer 
etwaigen Begründung und etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung im Internet unter 
www.wackerneusongroup.com/hv veröffentlicht. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung bzw. eines 
Wahlvorschlags kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG (in Verbindung mit 
§ 127 Satz 1 AktG) genannten Voraussetzungen absehen. Die Begründung braucht 
beispielsweise dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 
5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge zur Wahl des 
Abschlussprüfers/Konzernabschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) werden zudem nur 
zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der 
vorgeschlagenen Person enthalten. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge gestellt werden. Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach 
§ 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, das heißt Anträge, die der 
Gesellschaft vor der Hauptversammlung unter einer der vorstehenden 
Kontaktmöglichkeiten bis spätestens zum 11. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen 
sind, gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit Abs. 8 Satz 2 COVID-19-G als in 
der virtuellen Hauptversammlung gestellt, wenn der antragstellende oder der den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung 
angemeldet und im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 

wie folgt: 

 

§ 126 AktG Anträge von Aktionären 

 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 

und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 

genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu 
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machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der 

Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die 

in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs 

ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das 

Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. §  125 

Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 

werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,  

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,  

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich 

gemacht worden ist,  

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung 

in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen 

der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der 

Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 

Grundkapitals für ihn gestimmt hat,  

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 

teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder  

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 

einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 

lassen.  

 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  

 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung 

Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen 

zusammenfassen. 
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§ 127 AktG Wahlvorschläge von Aktionären 

 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 

werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 

machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 

Abs. 1 Satz 5 enthält. Der Vorstand hat den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften, für die das 

Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das 

Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, mit folgenden Inhalten zu versehen: 

1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Absatz 2,  

2. Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Absatz 2 Satz 3 widersprochen 

wurde und 

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen und 

Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 

Satz 1 zu erfüllen. 

 

§ 124 AktG Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur 

Beschlussfassung (Auszug) 

 

(3) […] 4Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren 

Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

 

§ 125 AktG Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder 

(Auszug) 

 

(1) […] 5Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 

bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

 

3. Fragerecht der Aktionäre gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 in Verbindung mit 

Abs. 8 Satz 2 COVID-19-G; Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 AktG 

 
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben, haben 
das Recht, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (§ 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3, Satz 2 in Verbindung mit Abs. 8 Satz 2 COVID-19-G).  
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Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 2. Halbsatz in Verbindung mit 
Abs. 8 Satz 2 COVID-19-G hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft aus organisatorischen Gründen entschieden, dass Fragen spätestens bis 
zum 24. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), über die dafür vorgesehene Eingabemaske in dem 
passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung der Gesellschaft, der über 
die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.wackerneusongroup.com/hv 

zugänglich ist, einzureichen sind. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen 
bleiben unberücksichtigt. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem 
Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Rückfragen zu den Auskünften des Vorstands sind 
ausgeschlossen. 

Darüber hinaus stehen den Aktionären und ihren Bevollmächtigten weder das 
Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG noch ein Rede- oder Fragerecht in und während der 
virtuellen Hauptversammlung zu. 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 und Abs. 8 Satz 2 COVID-19-G sind nachfolgend unter 

Ziffer 4 wiedergegeben. 

 

4. Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß 

§ 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 in Verbindung mit Abs. 8 Satz 2 COVID-19-G 

 
Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien im 
Aktienregister eingetragen sind und sich nach den vorstehenden Bestimmungen 
ordnungsgemäß angemeldet haben, können vom Beginn der virtuellen 
Hauptversammlung bis zu ihrem Ende in dem passwortgeschützten Internetservice zur 
Hauptversammlung der Gesellschaft, der über die Internetseite der Gesellschaft unter  

www.wackerneusongroup.com/hv 

zugänglich ist, in Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erfordernis des 
Erscheinens in der Hauptversammlung Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung zur Niederschrift erklären, wenn sie ihr Stimmrecht nach den in der 
Einberufung zur Hauptversammlung dargestellten Bestimmungen ausüben oder ausgeübt 
haben. Eine anderweitige Form der Übermittlung von Widersprüchen ist ausgeschlossen. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des COVID-19-Gesetzes 

lauten wie folgt: 

 

§ 1 Abs. 2 und Abs. 8 Satz 2 COVID-19-G - Aktiengesellschaften; 

Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Gesellschaften (SE); 

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Auszug)  
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(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung 

abgehalten wird, sofern  

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation 

(Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich 

ist, 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 

eingeräumt wird, 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in 

Abweichung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das 

Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum 

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen 

beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor 

der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 

Anträge oder Wahlvorschläge, die nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes 

zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den 

Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß 

legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

 

(8) […] ²Für eine Europäische Gesellschaft nach der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 

des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 

(SE) (ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 

517/2013 (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 1) geändert worden ist, gelten die 

Absätze 1 bis 7 mit Ausnahme des Absatzes 5 entsprechend. In einer Gesellschaft 

nach § 20 des SE-Ausführungsgesetzes vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 

3675), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I 

S. 2637) geändert worden ist, (Gesellschaft mit monistischem System) trifft die 

Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 4 der Verwaltungsrat; Absatz 6 findet 

auf eine solche Gesellschaft keine Anwendung. […] 
 

 


